
ZUCHTPRÄDIKAT 

 

Körzucht 

 

Beide Elternteile eines Zuchtvorganges müssen folgende Ergebnisse nachweisen: 

a)  alle gesundheitlichen Untersuchungen weisen die Befunde frei bzw. normal auf  

b)  Formwert: sechs Mal den Formwert „Vorzüglich“ auf einer Sonderausstellung des ÖZK in 
Österreich  

c)  Körtermine werden vom Vorstand festgelegt und auf der Homepage und/oder in „Unsere 
Hunde“     und/oder in der Zwerghunde-Info veröffentlicht.  

 

ÖZK Zuchtordnung 

 

 

http://www.zwerghundeklub.at/new/jdownloads/Zucht/Zucht%20Downloads/ZK%20Downloads/OEZK-ZEB-Mai_2017_neu.pdf

